
Entdecken Sie die Kernprozesse der EU-Gesetzgebung: 
Vom ordentlichen Verfahren bis zum Trilog. 
Ein klarer Blick auf Richtlinien, Verordnungen 
und die Forderungen für mehr Transparenz 
und Beteiligung.

Gesetzgebungsverfahren
der EU #EBDGrafik

ORDENTLICHES VERFAHREN TRILOG-VERFAHREN
Informelle Treffen zwischen Parlament, Rat 
und Kommission können jederzeit Einigungen 
oder gemeinsame Entwürfe in 
Gesetzgebungsverfahren erzielen. 

Das Ziel besteht darin, eine vorläufige 
Einigung über einen Gesetzgebungsvorschlag 
zu erzielen, der sowohl für das Parlament 
als auch für den Rat annehmbar ist.

Beschlussfassungsverfahren für die meisten Rechtsvorschriften der EU

Die EU-Kommission hat das Initiativrecht und unterbreitet 
dem Europäischen Parlament (EP) sowie dem Europäischen Rat
     einen Rechtsvorschlag.  

Dieser Gesetzgebungsvorschlag wird entweder 
      in erster Lesung  oder       in zweiter Lesung 
zuerst vom Parlament (mit Änderungen) 
beschlossen und dann vom Rat bestätigt, 
abgelehnt oder nicht darüber abgestimmt.

Einigung

Einigung

keine Einigung

keine Einigung

Rechtsakt erlassen 

      Dritte Lesung: Abstimmung des Europäischen 
Parlaments und des Europäischen Rats über das 
Ergebnis des Vermittlungsausschusses.

Falls eines der beiden Organe den Vorschlag 
ablehnt, ist der Rechtsakt gescheitert.

das Verfahren endet, sobald ein 
Gesetzgebungsvorschlag während des 
Verfahrens abgelehnt wird oder die beiden 
Organe keinen Kompromiss erzielen können.

Wenn EP und Rat dem Vorschlag 
zustimmen, wird der Rechtsakt 
angenommen.

Rat und Parlament definieren 
ihre Positionen:

Vierspaltiges Arbeitsdokument mit 
Positionen aller 3 Organe und einer 
Spalte zur Kompromisslösung.

EP: Fachlich zuständiger Ausschuss 
definiert Position, die das Plenum 
(mit Änderungen) beschließt.

Rat: Legt Position in "allgemeiner 
Ausrichtung" fest.

keine Einigung
Falls keine Einigung im Trilog-Verfahren 
erzielt wird, verbleibt der Rechtsakt im 
Trilog, mit der Hoffnung, in der Zukunft 
eine Lösung zu finden.

Übergang zum 
Trilogverfahren 
jederzeit möglich

Übergang zum 
Trilogverfahren 
jederzeit möglich

Verhandlungen der 3 Organe um einen 
Kompromiss. Verhandlungen sind nicht 
öffentlich, ohne Protokoll und daher 
äußerst intransparent.

Unterschied Richtlinie & VerordnungEBD Forderungen zur Verbesserung der EU-Gesetzgebungsverfahren

RECHTSINSTRUMENTE DER EU

Das Europäische Parlament muss ebenfalls das 
Recht erhalten, Gesetzesvorschläge vorzulegen 
(Initiativrecht)

Mehrheitsentscheidungen im EP und im Rat beim 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
Einstimmigkeit und nationale Vetos müssen 
begründete Ausnahme werden

Verbesserte demokratische Beteiligungs-
möglichkeiten im Gesetzgebungsprozess

Transparente und nachvollziehbare 
Rechtsetzung
Nachvollziehbare Dokumentation von 
Entscheidungsprozessen und externen 
Einflüssen besonders im Trilog-Verfahren 

Anwendung von Trilog-Verfahren 
gesetzlich klar regeln und nur wenn nötig

PARLAMENTARISMUS EU TRANSPARENZ EU

EU-Verordnung: bindender Rechtsakt, ist 
automatisch und ohne weitere nationale 
Umsetzung in jedem EU-Mitgliedstaat gültig 

EU-Richtlinie: legt allgemeine Ziele fest, die 
die EU-Mitgliedstaaten erreichen sollen. Die 
Mitgliedstaaten haben einen größeren Spiel-
raum bei der Umsetzung von Richtlinien (als 
bei EU-Verordnungen), da sie nationale 
Gesetze zur Verwirklichung der Ziele
erlassen sollen.
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Wird in der zweiten Lesung keine Einigung 
zwischen dem Europäischen Parlament und 
dem Europäischen Rat erzielt, wird 
       ein Vermittlungsausschuss einberufen 
(6 Wochen für Kompromiss).

Endgültige Einigungen, die im Trilog 
entstehen sind informell und müssen 
durch jedes Organ in formellen Verfahren 
gebilligt werden.


